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Satzung

zur Änderung der Promotionsordnungdes Fachbereichs Erziehungswissenschaften
Psychologie- Sport der Universität - Gesamthochschule- Paderborn vom
8. Oktober 1982, veröffentlicht in Amtliche Mitteilungen Nr. 6/1982

Berichtigung

der Satzung zur Änderung der Diplomprüfungsordnungfür den integrierten Studien¬
gang Wirtschaftswissenschaften an der GesamthochschulePaderborn.

Berichtigung

der Studienordnung für den integrierten Studiengang Chemie an der Universität
Gesamthochschule - Paderborn mit den Abschlüssen Diplom-Chemieingenieurund
Diplom-Chemiker.
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Satzung

zur Änderung der Promotionsordnung des Fachbereichs Erziehungswissenschaften -

Psychologie - Sport der Universität - Gesamthochschule - Paderborn vom 8. Oktober

1982, veröffentlicht in Ämtliche Mitteilungen Nr. 6 / 1982.

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 91 Abs. 1 des Gesetzes über die wissenschaftlichen

Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (WissHG) vom 20. November 1979 (GV.NW.

S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 1984 (GV.NW. S. 366), hat die

Universität - Gesamthochschule - Paderborn die folgende Satzung zur Änderung der

Promotionsordnung des Fachbereichs Erziehungswissenschaften - Psychologie - Sport

der Universität - Gesamthochschule - Paderborn vom 8. Oktober 1982 (Amtliche Mittei¬

lungen Nr. 6 / 1982) erlassen:

Artikel I

1. Die Promotionsordnung wird durch Änderung der Fachbereichsbezeichnung 'Erziehungs¬

wissenschaften - Psychologie - Sport' in 'Erziehungswissenschaft - Psychologie -

Sportwissenschaft' und Änderung der Bezeichnung des Faches 'Sport' in 'Sportwis¬
senschaft ' an die Grundordnung der Universität - Gesamthochschule - Paderborn

vom 26. Mai 1983 angepaßt.

2. § 1 erhält folgende Fassung:

Der Fachbereich Erziehungswissenschaft - Psychologie - Sportwissenschaft verleiht

aufgrund eines Prüfungsverfahrens, in dem der Bewerber seine besonderen wissen¬
schaftlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nachzuweisen hat, den Grad eines Doktors

der Philosophie (Dr. phil.) in den Fächern Erziehungswissenschaft, Psychologie

und Sportwissenschaft.

Artikel II

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
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Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des Fachbereichs Er¬
ziehungswissenschaft, Psychologie, Sportwissenschaft vom 18. Januar 1984 und des
Senats der Universität - Gesamthochschule - Paderborn vom 30. Mai 1984 und der

Genehmigung des Ministers für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen vom lO. Dezember 1984, I B 2 - 8101/110.

Paderborn, Dezember 1984

Der Rektor

( Prof. Dr. Friedrich Buttler )



Berichtigung

der Studienordnung

für den integrierten Studiengang Chemie
an der Universität - Gesamthochschule - Paderborn

mit den Abschlüssen

Diplom - Chemieingenieur und Diplom - Chemiker

Die am 9. November 1984 ausgefertigte und in den Amtlichen Mittei¬
lungen Nr. 14/1984 veröffentlichte Studienordnung flir den inte¬
grierten Studiengang Chemie an der Universität - Gesamthochschule -
Paderborn mit den Abschlüssen Diplom - Chemieingenieur und Diplom -
Chemiker wird wie folgt berichtigt:

1. Die Einleitungsformel erhält folgende Fassung:
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 85 Abs. 1 des Gesetzes Uber die
wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein - Westfalen
(WissHG) vom 20. November 1979 (GV. NW. S. 926), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 26. Juni 1984 (GV. NW. S. 366) hat die Universi¬
tät - Gesamthochschule - Paderborn die folgende Studienordnung als
Satzung erlassen:

2. Seite 12, Punkt 9.1.2, Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:
Für die Bewertung der Prüfungsvorleistungen gilt die Notenskala
für die Bewertung von Prüfungsleistungen gemäß § 13 Abs. 1 der
Prüfungsordnung für den integrierten Studiengang Chemie.



Berichtigung

der Satzung

zur Änderung der
DIPLOMPROFUNGSORDNUNG

für den integrierten Studiengang
Wirtschaftswissenschaften

an der Gesamthochschule Paderborn

Die am 17. Dezember 1984 ausgefertigte und in den Amtlichen Mit¬
teilungen Nr. 15/1984 veröffentlichte Satzung zur Änderung der
Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang Wirtschafts
Wissenschaften an der Gesamthochschule Paderborn wird wie folgt
berichtigt:

§ 15 Abs. (2) Satz 2 erhält folgende Fassung:
Auf Antrag des Kandidaten oder im Fall der Erstbegutachtung mit
den Noten "ausgezeichnet", "sehr gut" oder "nicht ausreichend"
wird die Diplomarbeit gemeinsam vom Erstgutachter und einem
Zweitgutachter beurteilt und benotet.
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